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Monatsinformation 

Februar 2024 

Guten Tag, 

bisher lehnte die Finanzverwaltung Steuerbegünstigungen für Winterdienst- 
bzw. Schneeräumkosten betreffend öffentliche Gehwege mit der Begründung 
ab, dass die Dienstleistungen nicht auf dem Privatgrundstück ausgeführt wer- 
den. Diese Auffassung widerspricht der höchstrichterlichen Rechtsprechung. 

An die Form eines Kindergeldantrags sind nach einem Urteil des Bundesfinanz- 
hofs keine hohen Anforderungen zu stellen, da das Kindergeld der Wahrung des 
Grundsatzes der Steuerfreiheit des Existenzminimums und der Förderung der Fa- 
milie dient. 

Die Aufforderung der Finanzbehörde zur Vorlage eines Gesamtjournals, in dem 
auch nicht aufbewahrungspflichtige E-Mails aufgelistet bzw. nach den Vorgaben 
der Finanzverwaltung dargestellt werden sollen, überschreitet laut Finanzgericht 
Hamburg die Befugnisse der Finanzverwaltung und ist damit rechtswidrig. 

Arbeitnehmer sind verpflichtet, sich in ihrer Freizeit über Dienstplanänderungen 
zu informieren oder Weisungen des Arbeitgebers zur Konkretisierung der Ar- 
beitszeit entgegenzunehmen, z. B. per SMS. 

Der Referentenentwurf für das Bürokratieentlastungsgesetz IV ist veröffentlicht 
worden. Er enthält u. a. die Verkürzung der Aufbewahrungsfristen für Bu- 
chungsbelege im Handels- und Steuerrecht von zehn auf acht Jahre. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformation oder 
zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 
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(ØT�'KPMQOOGPUVGWGTR�KEJVKIG

Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen  

als haushaltsnahe Dienstleistung absetzbar

Hausbesitzer sind in vielen Städten und Gemeinden ver-
pflichtet, den Gehsteig im Winter schnee- und eisfrei 
zu halten. Bisher lehnte die Finanzverwaltung Steuerbe-
günstigungen für Winterdienst- bzw. Schneeräumkosten 
betreffend öffentliche Gehwege mit der Begründung ab, 
dass die Dienstleistungen nicht auf dem Privatgrundstück 
ausgeführt werden. Diese Auffassung widerspricht der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung.

Mit BMF-Schreiben vom 01.09.2021 hat die Finanzver-
waltung einer Geltendmachung von Steuerermäßigungen 
HØT�#WHYGPFWPIGP�GKPGU�5VGWGTR�KEJVKIGP�GPVURTQEJGP��

die für den Winterdienst auf öffentlichen Gehwegen ent-
stehen. Begünstigt sind sowohl die Straßenreinigung als 
auch der Winterdienst auf Gehwegen als haushaltsnahe 
Dienstleistung. Als allgemeine Voraussetzung gilt auch hier, 
dass die Dienstleistung mit denen einer Hilfe im Haushalt 
vergleichbar ist. Weiterhin nicht als haushaltsnahe Dienst-
leistung sieht die Finanzverwaltung Schneeräumkosten für 
Fahrbahnen an, die an das Grundstück grenzen. 

D. h., für Dienstleistungen 
in einem Privathaushalt 
erhalten Steuerpflichtige 
auf Antrag eine Steuerer-
OÀ»KIWPI�K�|*��XQP�������

JÒEJUVGPU������|'WTQ��RTQ�

Kalenderjahr für ihre Auf-
wendungen. Dieser Ermä-
ßigungsbetrag wird gem. 
�|��C�'5V)�FKTGMV�XQP�FGT�

zu zahlenden Einkommen-
steuer abgezogen. Jedoch 
müssen Materialkosten 
für das Streugut selbst ge-
tragen werden, absetzbar 

sind nur Arbeits-, Maschinen- und Fahrtkosten. Damit das 
Finanzamt die Kosten anerkennt, müssen die einzelnen 
Posten auf der Rechnung gesondert ausgewiesen werden. 

Die Steuerermäßigungen können im jeweiligen Jahr der 
Zahlung geltend gemacht werden. Weitere Vorausset-
zungen für die Geltendmachung der Steuerermäßigung 
sind, dass die Zahlung unbar erfolgt und die unbare Zahlung 
anhand von Überweisungsbelegen nachgewiesen wird.

Nachweis eines Haupthausstands  

bei einer doppelten Haushaltsführung

'KPG�CWU�DGTW�KEJGO�#PNCUU�DGITØPFGVG�FQRRGNVG�*CWU-
haltsführung kann auch dann vorliegen, wenn ein Steuer-
R�KEJVKIGT�UGKPGP�DKUJGTKIGP�*CWRVJCWUUVCPF�CWU�RTKXCVGP�

Gründen vom Beschäftigungsort wegverlegt und daraufhin 
in der dort beibehaltenen Wohnung einen Zweithaushalt 
begründet, um von dort seiner bisherigen Beschäftigung 
nachzugehen. Dies entschied das Finanzgericht Köln.

&CU�)GTKEJV�HØJTV�JKGT\W�W�|C��YGKVGT�CWU��&GT�.GDGPUOKVVGN-
RWPMV�FGU�5VGWGTR�KEJVKIGP�OWUU�UKEJ�KP�FGT�9QJPWPI�DG-
�PFGP��KP�YGNEJGO�FGT�*CWRVJCWUJCNV�IGHØJTV�YKTF��YQDGK�

UKEJ�FGT�5VGWGTR�KEJVKIG�KO�9GUGPVNKEJGP�PWT�WPVGTDTQEJGP�

durch die arbeits- und urlaubsbedingte Abwesenheit dort 
aufhält. Ob die außerhalb des Beschäftigungsorts liegende 
9QJPWPI�FGU�#TDGKVPGJOGTU�FGUUGP�.GDGPUOKVVGNRWPMV�

bildet, ist anhand einer Gesamtwürdigung aller Umstände 
des Einzelfalls festzustellen. Bei einem verheirateten Arbeit-
PGJOGT�NKGIV�FGT�.GDGPUOKVVGNRWPMV�ITWPFUÀV\NKEJ�CP�FGO�

Ort, an welchem auch der Ehegatte wohnt.

Kindergeldantrag per E-Mail

Zwischen den Beteiligten war streitig, ob das Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz die Familienkasse zu Recht zur Zahlung von 
Kindergeld an die Klägerin für deren zwei Kinder für die 
/QPCVG�/CK������DKU�GKPUEJNKG»NKEJ�#RTKN������XGTR�KEJVGV�

hat. Dies hing entscheidend davon ab, ob ein Kindergeld-
antrag am 16.07.2019 auch mit einer E-Mail formwirksam 
gestellt werden konnte, denn vor dem 18.07.2019 war der 
Anspruch auf Kindergeld und nach dem 18.07.2019 der 
Anspruch auf Auszahlung des Kindergelds auf die letzten 
sechs Kalendermonate vor Beginn des Monats, in dem der 
Antrag auf Kindergeld eingegangen ist, begrenzt.

An die Form eines Kindergeldantrags sind nach einem Ur-
VGKN�FGU�$WPFGU�PCP\JQHU�MGKPG�JQJGP�#PHQTFGTWPIGP�\W�

stellen, da das Kindergeld der Wahrung des Grundsatzes 
der Steuerfreiheit des Existenzminimums und der Förderung 
der Familie dient. Weiter führt das Gericht aus, dass aus 
dem Begriff „schriftlich“, wie er im Einkommensteuergesetz 
verwendet wird, nicht ohne Weiteres ein Unterschriftser-
fordernis im Sinne des BGB abgeleitet werden kann.
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(ØT�7OUCV\UVGWGTR�KEJVKIG

Kein Vorsteuerabzug einer geschäftsleitenden 

Holding

0CEJ�#WHHCUUWPI�FGU|'WTQRÀKUEJGP�)GTKEJVUJQHU�DGUVGJV�

der Vorsteuerabzug einer Holding nicht für Eingangs- 

leistungen, die sie als Gesellschafterbeitrag in die Tochterge-

sellschaften einlegt (unentgeltlicher Gesellschafterbeitrag). 

Ein Recht zum Vorsteuerabzug setzt stattdessen voraus, 

dass die bezogenen Eingangsleistungen in direktem und 

WPOKVVGNDCTGO�<WUCOOGPJCPI�OKV�GKIGPGP�
UVGWGTR�KEJ-

tigen) Ausgangsumsätzen oder mit der wirtschaftlichen 

Gesamttätigkeit der Holdinggesellschaft stehen. 

&GT�$WPFGU�PCP\JQH� HQNIVG�FKGUGT�#WHHCUUWPI� KP� UGKPGT�

Folgeentscheidung.

Hinweis: 

#NU�(QNIG�FGT�4GEJVURTGEJWPI�FGU�$WPFGU�PCP\JQHU�

gilt folgendes:

Einer Holdinggesellschaft ist der Vorsteuerabzug für 

Eingangsleistungen zu versagen, wenn:

�� nicht in einem direkten und unmittelbaren Zusam-

menhang mit von der Holding erbrachten steuer-

R�KEJVKIGP�&KGPUVNGKUVWPIGP��UQPFGTP�OKV�XQP�KJT�CNU�

Gesellschafterbeitrag geschuldeten unentgeltlichen 

Dienstleistungen stehen,

�� nicht in direktem und unmittelbarem Zusammen-

hang mit den eigenen Umsätzen der Holding, 

sondern mit den Umsätzen Dritter (der Tochterge-

sellschaften) stehen,

�� in den Preis der an die Tochtergesellschaften er-

DTCEJVGP�UVGWGTR�KEJVKIGP�7OUÀV\G�MGKPGP�'KPICPI�

�PFGP�WPF

�� nicht zu den allg. Kostenelementen der eigenen 

wirtschaftlichen Tätigkeit der Holding gehören.

Widerspruch gegen eine Gutschrift –  

Widerruf des Verzichts auf die Steuerbefreiung 

nach Ausgliederung

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�JCVVG�\W�GPVUEJGKFGP��QD�9KFGTTWHU-

GTMNÀTWPIGP�XQP�.KGHGTCPVGP�CNU�4ØEMIÀPIKIOCEJWPI�FGU�

Verzichts auf Steuerbefreiung ausgelegt werden können. 

Fraglich erschien bzgl. des Vorsteuerabzugs aus wider-

TWHGPGP�)WVUEJTKHVGP��QD�FKG�9KFGTURTØEJG�XQP�.KGHGTCPVGP�

zu Gutschriften aufgrund einer zeitlich vorausgegangenen 

Ausgliederung nach dem Umwandlungsgesetz bei der Klä-

gerin für diese keine steuerrechtliche Auswirkung haben, 

sondern lediglich bei der übernehmenden Gesellschaft.

Ab der Eintragung einer Ausgliederung im Handelsregister 

muss der Widerspruch gegen eine Gutschrift, die auf einem 

von der Ausgliederung umfassten Vertrag beruht, dem 

übernehmenden Rechtsträger gegenüber erklärt werden. 

Wenn ein Unternehmer auf die Steuerfreiheit eines Um-

UCV\GU�FCFWTEJ�XGT\KEJVGV��FCUU�GT�FGO�.GKUVWPIUGORHÀPIGT�

den Umsatz unter gesondertem Ausweis von Umsatzsteuer 

in Rechnung gestellt hat, kann er den darin liegenden 

Verzicht nur dadurch rückgängig machen, dass er dem 

ØDGTPGJOGPFGP�4GEJVUVTÀIGT�CNU�.GKUVWPIUGORHÀPIGT�GKPG�

berichtigte Rechnung ohne Umsatzsteuer erteilt.

8GTHCJTGPUTGEJV

Vorlage von E-Mail-Korrespondenz bzw. eines 

Gesamtjournals – Befugnisse der Finanzverwaltung

Das Finanzamt forderte von der Klägerin im Rahmen 

einer Außenprüfung die Vorlage von empfangenen und 

9KGFGTICDGP�XQP�XGTUCPFVGP�*CPFGNUDTKGHGP�PCEJ��|����

#DU�|��0T�|��WPF���#DICDGPQTFPWPI�
#1��UQYKG�UQPUVKIGT�

7PVGTNCIGP�OKV�$GFGWVWPI�HØT�FKG�$GUVGWGTWPI�PCEJ��|����

#DU�|��0T�|��#1�WPF�HØT�FGP�(CNN��FCUU�FKG�CPIGHQTFGTVGP�

Unterlagen in elektronischer Form vorlägen, ein Gesamt-

journal, in dem alle E-Mails erfasst sein sollten.

Das Finanzgericht Hamburg entschied, dass die Befugnisse 

CWU��|����#DU�|��#1�FGT�(KPCP\XGTYCNVWPI�PWT�KP�$G\WI�

CWH�UQNEJG�7PVGTNCIGP�\WUVGJGP��FKG�FGT�5VG�WGTR�KEJVKIG�

PCEJ��|����#DU�|��#1�CWH\WDGYCJTGP�JCV��*CPFGNUDTKGHG�

K�|5�|F���|����#DU�|��0T�|��WPF���#1�K�|8�|O����|����#DU�|���

343 HGB sind nicht auf eine bestimmte Form beschränkt, 

sodass auch E-Mails Handelsbriefe sein können. Schrift-

stücke betreffen ein Handelsgeschäft, wenn sie seine Vor-

bereitung, Durchführung oder Rückgängigmachung zum 

Gegenstand haben. Die im Rahmen eines Vertragsverhält-

PKUUGU��YGNEJGU�UGKPGTUGKVU�CNU�*CPFGNUIGUEJÀHV�SWCNK�\KGTV��

zu erbringenden Erfüllungsgeschäfte wie die Aukunftser-

teilung oder Serviceleistungen beträfen die Durchführung 

FKGUGU�*CPFGNUIGUEJÀHVU� WPF�SWCNK�\KGTVGP�GDGPHCNNU� CNU�

Handelsgeschäfte. Wenn derartige Erfüllungsgeschäfte in 

einem Schriftstück verkörpert sind, unterliegen diese der 

#WHDGYCJTWPIUR�KEJV�PCEJ��|����#DU�|��0T�|��WPF���#1�

Es besteht kein Anspruch der Finanzverwaltung auf Vorlage 

eines elektronischen Gesamtjournals, welches nach den 

Vorgaben der Finanzverwaltung Informationen zu jeder 

einzelnen empfangenen bzw. versandten E-Mail des Steu-

GTR�KEJVKIGP�GPVJCNVGP�UQNN��&KG�#WHHQTFGTWPI�\WT�8QTNCIG�

GKPGU�)GUCOVLQWTPCNU��KP�FGO�CWEJ�PKEJV�PCEJ��|����#DU�|��

#1�CWHDGYCJTWPIUR�KEJVKIG�'�/CKNU�CWHIGNKUVGV�D\Y��PCEJ�

den Vorgaben der Finanzverwaltung dargestellt werden sol-

len, überschreitet die Befugnisse der Finanzverwaltung aus 

�|����#DU�|��#1�WPF�KUV�FCOKV�TGEJVUYKFTKI��'KPG�CNNIGOGKP�
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formulierte Aufforderung zur Vorlage von elektronischen 

Unterlagen "en bloc" kann, unter Berücksichtigung des 

'TUVSWCNK�MCVKQPUTGEJVU�FGU�5VGWGTR�KEJVKIGP��UQYQJN�FGO�

Bestimmtheitsgebot genügen als auch vom Datenzugriffs-

TGEJV�FGT�(KPCP\XGTYCNVWPI�PCEJ��|����#DU�|��#1�IGFGEMV�

bzw. verhältnismäßig sein.

#TDGKVUTGEJV

Arbeitnehmer müssen in ihrer Freizeit 

Dienstplananweisungen für den Folgetag  

zur Kenntnis nehmen

#TDGKVPGJOGTP�KUV�FCU�.GUGP�GKPGT�5/5�XQP�KJTGO�#TDGKVIG-

ber über den Beginn ihrer zuvor eingeteilten Arbeitsschicht 

KP�KJTGT�(TGK\GKV�\W\WOWVGP��.GIV�GKPG�$GVTKGDUXGTGKPDCTWPI�

fest, dass Springerdienste eines Notfallsanitäters vom Ar-

beitgeber einen Tag zuvor zu einem bestimmten Zeitpunkt 

angewiesen werden, darf der Beschäftigte eine solche SMS 

nicht ignorieren. Dies entschied das Bundesarbeitsgericht.

Im konkreten Fall klagte ein Notfallsanitäter gegen seine 

Arbeitgeberin. Diese hatte ihn in zwei Fällen telefonisch und 

per SMS und in einem Fall auch per E-Mail nicht erreicht, um 

ihm mitzuteilen, dass der Dienstplan geändert worden war 

und er früher erscheinen solle. Der Notfallsanitäter nahm 

die Nachrichten nicht zur Kenntnis und kam deshalb erst 

zum ursprünglich geplanten Dienstbeginn. Die Arbeitge-

berin wertete das angeblich zu späte Auftauchen jedoch 

als unentschuldigtes Fehlen und kürzte ihm eine Gutschrift 

in seinem Arbeitszeitkonto und erteilte ihm zunächst eine 

Ermahnung und dann eine Abmahnung.

<KXKNTGEJV

Eheleute können in Verwahrung gegebenen 

kombinierten Ehe- und Erbvertrag nicht mehr 

herausfordern

Ein Erbvertrag, der nur Verfügungen von Todes wegen 

enthält, kann später aus der amtlichen Verwahrung her-

ausverlangt werden. Nicht möglich ist dies lt. Oberlandes-

gericht Frankfurt am Main, wenn mit dem Erbvertrag ein 

Ehevertrag verbunden wird – selbst, wenn der kombinierte 

Vertrag später aufgehoben wurde.

Im Streitfall schloss ein Ehepaar im Jahr 2011 einen no-

tariellen Vertrag, mit dem es seinen Ehevertrag von 1988 

abänderte und zugleich einen Erbvertrag errichtete. Die 

Vertragsurkunde gaben sie in amtliche Verwahrung. Im 

Jahr 2018 errichteten die Eheleute mit notarieller Urkunde 

ein gemeinschaftliches Testament und widerriefen den 

2011 beurkundeten Erbvertrag. Am Ehevertrag aus dem 

Jahr 2011 sollte sich dagegen nichts ändern. Auch diese 

Urkunde gaben sie in amtliche Verwahrung. In den Jahren 

2018 und 2019 begehrte das Ehepaar erfolglos die Heraus-

gabe der Urkunden. Daraufhin hoben sie mit notarieller 

Urkunde von 2022 die Verträge von 2011 und 2018 auf 

und beantragten erneut die Rückgabe der Urkunden. Beide 

Anträge wurden vom Nachlassgericht zurückgewiesen. Die 

Beschwerde des Ehepaars war vor dem Oberlandesgericht 

nur in Bezug auf die Herausgabe des gemeinschaftlichen 

Testaments erfolgreich.

Eigenbedarfskündigung wegen Nutzung des 

Mehrfamilienhauses als Einfamilienhaus 

Wenn sich in einem Wohnhaus mehrere Wohnungen 

DG�PFGP�WPF�FGT� 'KIGPVØOGT�FCU�*CWU� MØPHVKI� CNU� 'KP-

familienhaus selbst nutzen will, sind die entsprechenden 

Eigenbedarfskündigungen unwirksam, wenn für den 

Umbau keine Baugenehmigung vorliegt. Es liegt dann 

eine unzulässige Vorratskündigung vor. So entschied das 

Amtsgericht Hamburg.

5QPUVKIGU

Deutschlandticket

&CU�$WPFGU�PCP\OKPKUVGTKWO�JCV� LGV\V�XGTFGWVNKEJV��FCUU�

wenn eine Fahrberechtigung für den öffentlichen Per-

sonennahverkehr auch für die Nutzung bestimmter Fern-

züge freigegeben ist, weiterhin eine Fahrt im öffentlichen 

2GTUQPGPPCJXGTMGJT� K�| 5��FGU� 'KPMQOOGPUVGWGTIGUGV\GU�

vorliegt.

Hinweis: 

In Folge wurde somit das Deutschlandticket auch für 

bestimmte Intercity- und ICE-Verbindungen freigege-

ben.

Nicht ausgezahlte Energiepreispauschale beim 

Finanzgericht einklagen 

Für Klagen betreffend die für 2022 auszuzahlende Energie-

preispauschale sind die Finanzgerichte zuständig. Allerdings 

muss das Finanzamt und nicht der Arbeitgeber verklagt 

werden. So entschied das Finanzgericht Münster. 

Der Antragsteller hatte seinen Arbeitgeber beim Finanzge-

richt Münster auf Auszahlung der Energiepreispauschale in 

*ÒJG�XQP����|'WTQ�XGTMNCIV�WPF�HØT�FCU�-NCIGXGTHCJTGP�

Prozesskostenhilfe beantragt.

Das Gericht hat diesen Antrag abgelehnt. Für eine In-

anspruchnahme des Arbeitgebers besteht kein Rechts-

schutzinteresse, weil er nicht Schuldner der Energiepreis-
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pauschale ist. Mit der Auszahlung dieser Pauschale erfüllen 

#TDGKVIGDGT� MGKPG� .QJPCPURTØEJG� KJTGT�#TDGKVPGJOGT��

sondern fungierten als Zahlstelle des Staates. Bei der  

Energiepreispauschale handelt es sich um eine Steuerver-

gütung, die gegenüber dem Finanzamt durch Abgabe einer 

Einkommensteuererklärung geltend zu machen ist. Eine 

Umdeutung des Klagebegehrens dahingehend, dass das 

Finanzamt Beklagter sein soll, ist angesichts der eindeutigen 

Bezeichnung des Arbeitgebers nicht möglich. Eine solche 

Klage wäre auch mangels Durchführung eines Vorverfah-

rens nicht zulässig.

)GUGV\IGDWPI

Bürokratieentlastungsgesetz IV (BEG IV)

Am 11.01.2024 ist der Referentenentwurf für das bereits im 

Koalitionsvertrag angekündigte Bürokratieentlastungsge-

setz IV (BEG IV) veröffentlicht worden. Der Entwurf enthält 

mit Blick auf die Wirtschaft im Wesentlichen Entlastungen, 

die sich auf drei Maßnahmen zurückführen lassen:

�� Verkürzung der Aufbewahrungsfristen für Buchungsbele-

ge im Handels- und Steuerrecht von zehn auf acht Jahre 


\�|$��4GEJPWPIUMQRKGP��-QPVQCWU\ØIG�WPF�.QJP��WPF�

Gehaltslisten).

�� Aufhebung von Schriftformerfordernissen oder de-

TGP�*GTCDUVWHWPI�CWH�FKG�6GZVHQTO�PCEJ��|���D�$)$�

(bspw. keine Schriftformerfordernis für Gewerberaum-

Mietverträge).

�� Für deutsche Staatsangehörige besteht zukünftig keine 

*QVGNOGNFGR�KEJV�OGJT�

&KG�9KTVUEJCHV�UQNN� KP�GKPGO�7OHCPI�XQP����|/KQ�|'WTQ�

LÀJTNKEJ� GPVNCUVGV�YGTFGP��#NNGKP� ����/KQ�| 'WTQ� FKGUGT�

Entlastung resultieren aus den verkürzten Aufbewahrungs-

fristen. Gleichzeitig spricht die Bundesregierung das Risiko 

GKPGU�5VGWGTCWUHCNNU�XQP�LÀJTNKEJ�����/KQ�|'WTQ�CP��FC�QJPG�

Buchungsbelege ein Hinterziehungstatbestand nach neun 

bzw. zehn Jahren nicht mehr erfolgreich nachgewiesen 

werden könnte. 

Aus inhaltlicher Sicht und mit Blick auf die erwartete mone-

täre Entlastung bleibt der Entwurf hinter den Erwartungen 

zurück. So greift das BEG IV die geplante Einführung einer 

Vollmachtsdatenbank für das Sozialversicherungsrecht nicht 

auf. Dieses Thema könnte noch im Rahmen des jetzt an-

laufenden Gesetzgebungsverfahrens aufgegriffen werden. 

Parallel zum BEG IV stehen weitere Gesetzgebungsverfahren 

auf der Agenda, die auf die bürokratische Entlastung von 

Bürgern und Wirtschaft abzielen (Wachstumschancenge-

setz sowie die vorgezogene Anwendung der angehobenen 

Schwellenwerte zur Bestimmung der Größenklassen für 

haftungsbeschränkte Unternehmen auf das Geschäftsjahr 

2023).

d<YGKVGU�*CWUJCNVU�PCP\KGTWPIUIGUGV\p� 

vom Bundeskabinett beschlossen

Die Bundesregierung hat am 08.01.2024 das „Zweite 

*CWUJCNVU�PCP\KGTWPIUIGUGV\p�CWH�FGP�9GI�IGDTCEJV��'U�

enthält folgende Regelungen:

�� &KG�FGT\GKV�IGNVGPFGP�5ÀV\G�FGT�.WHVXGTMGJTUVGWGT�YGT-

den zum 01.05.2024 erhöht.

�� Die Einnahmen aus den Offshore-Ausschreibungen im 

,CJT������YGTFGP�DTGKVGT�XGTYGPFGV��'KP�6GKN��KG»V�CP�

den Bundeshaushalt.

�� Die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel sinkt schritt-

weise ab 01.03.2024 und entfällt ab 2026 vollständig.

�� In der Grundsicherung werden Regelungen für die-

jenigen Arbeitsuchenden verschärft, die die Aufnahme 

einer zumutbaren Arbeit willentlich verweigern.

�� &GT�$ØTIGTIGNFDQPWU�YKTF�CDIGUEJCHHV��FKG��PCP\KGNNGP�

Anreize für berufsabschlussbezogene Weiterbildungen 

durch das Weiterbildungsgeld und die Weiterbildungs-

prämie bleiben erhalten.

Weitere Maßnahmen, die keiner Gesetzesänderung be-

dürfen, will die Bundesregierung direkt in die parlamenta-

rischen Beratungen des Bundeshaushalts 2024 einbringen.

Für Bürger soll der Haushalt 2024 Entlastungen im Gesamt-

XQNWOGP�XQP����/KNNKCTFGP|'WTQ�DTKPIGP��5GKV�,CJTGUCPHCPI�

gilt die \YGKVG�5VWHG�FGU�+P�CVKQPUCWUINGKEJUIGUGV\GU. 

Damit steigen die steuerlichen Freibeträge für Erwachse-

ne und Kinder und der Einkommensteuertarif wird an die 

+P�CVKQP�CPIGRCUUV��

Nach weiteren Beratungen soll in der zweiten Sitzungs-

woche des Bundestages Ende Januar 2024 nach diesen 

Planungen der Bundeshaushalt 2024 beschlossen werden. 

Der Bundesrat könnte in seiner Sitzung am 02.02.2024 das 

Gesetzgebungsverfahren dann abschließen.
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Februar 2024 – Monatsinformation

Termine Steuern/Sozialversicherung Februar/März 2024

Steuerart Fälligkeit

.QJPUVGWGT��-KTEJGPUVGWGT��5QNKFCTKVÀVU\WUEJNCI 12.02.20241 11.03.20241

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 11.03.2024

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 11.03.2024

Umsatzsteuer 12.02.20242 11.03.20243

Umsatzsteuer Sondervorauszahlung 12.02.2024 Entfällt

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

Überweisung4 15.02.2024 14.03.2024

Scheck4 12.02.2024 11.03.2024

Gewerbesteuer 15.02.2024 Entfällt

Grundsteuer 15.02.2024 Entfällt

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

Überweisung4 19.02.2024 Entfällt

Scheck5 15.02.2024 Entfällt

Sozialversicherung6 27.02.2024 26.03.2024

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts- 

zuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 

den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat.

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung  

für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

4� 7OUCV\UVGWGTXQTCPOGNFWPIGP�WPF�.QJPUVGWGTCPOGNFWPIGP�OØUUGP�ITWPFUÀV\NKEJ�DKU�\WO�����FGU�FGO�#POGNFWPIU\GKVTCWO�HQNIGPFGP�

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag  

der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 

erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt.  

Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu  

XGTOGKFGP��GOR�GJNV�UKEJ�FCU�.CUVUEJTKHVXGTHCJTGP��$GK�CNNGP�-TCPMGPMCUUGP�IKNV�GKP�GKPJGKVNKEJGT�#DICDGVGTOKP�HØT�FKG�$GKVTCIUPCEJYGKUG�� 

Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 23.02.2024/22.03.2024, jeweils 0 Uhr)  

XQTNKGIGP��4GIKQPCNG�$GUQPFGTJGKVGP�D\IN��FGT�(ÀNNKIMGKVGP�UKPF�IIH��\W�DGCEJVGP��9KTF�FKG�.QJPDWEJHØJTWPI�FWTEJ�GZVGTP�$GCWHVTCIVG�GTNGFKIV��

UQNNVGP�FKG�.QJP��WPF�)GJCNVUFCVGP�GVYC�\GJP�6CIG�XQT�FGO�(ÀNNKIMGKVUVGTOKP�CP�FGP�$GCWHVTCIVGP�ØDGTOKVVGNV�YGTFGP��&KGU�IKNV�KPUDGUQPFGTG��

wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
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